
Übersicht: Urteilsfälle, in denen der Beweiswert einer AU erschüttert war

	Der Beweiswert von AU-Bescheinigungen kann erschüttert sein, wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach Zugang der Kündigung eine oder mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfassen und der Betroffene unmittelbar nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufnimmt.

	Die AU-Bescheinigung war 5 Tage rückwirkend ausgestellt worden. Hier ging der Arbeitgeber von einer Gefälligkeit des Arztes gegenüber seinem Patienten aus und bekam Recht.

	Die Krankschreibung eines erkrankten Kollegen wird für länger als 2 Wochen ausgestellt. Hier darf Ihr Arbeitgeber Zweifel haben; vor allem vor dem Hintergrund, dass die für Ärzte relevante Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie vorsieht, dass eine Erkrankung grundsätzlich nur 2 Wochen im Voraus bescheinigt werden darf.

	Eine Kollegin kündigt ihr Arbeitsverhältnis nach einem Streit und legt eine AU vor, die genau bis zum Ende der Kündigungsfrist andauert.

	Ein Arbeitnehmer hatte einen Urlaubsanspruch eingereicht. Diesen hatte der Arbeitgeber abgelehnt. Der Arbeitnehmer reicht darauf hin für den entsprechende Zeitraum eine AU-Bescheinigung ein.

	Obwohl ihn der Medizinische Dienst der Krankenkassen für arbeitsfähig hielt, legte der Arbeitgeber eine weitere AU vor, die seine weitere Arbeitsunfähigkeit bestätigte.



